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Presseinformation 

 

Wasserwirtschaftsamt fördert  
Tagfalter am Lech bei Augsburg 
  
Die Flussmeisterstelle Augsburg führt bis Ende Februar an den lechbegleitenden Wäldern 

Maßnahmen zur Förderung von Tagfaltern durch. Dabei wird auf Höhe von Haunstetten 

Süd auf der linken Flussseite auf ca. 5 m Breite und circa 800 m Länge der Waldrand 

aufgelichtet. Es ist die Gestaltung eines buchtigen Waldrands geplant, indem schützens-

werte Bäume und einzelne Baumgruppen gezielt belassen werden.  

Lichte, windgeschützte Waldrandstrukturen stellen für viele Tagfalterarten bevorzugte Le-

bensräume dar. Auf Grundlage der Ergebnisse einer 2025 im Auftrag der Regierung von 

Schwaben durchgeführten Tagfalterkartierung wurde die Entwicklung offener, vielfältiger 

Waldrandstrukturen als eine zentrale Wiederherstellungsmaßnahme ermittelt. Die Erar-

beitung des konkreten Maßnahmenkonzepts erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. und den zuständigen Naturschutzbehör-

den.  

Die Maßnahme kommt nicht nur Tagfaltern, sondern auch anderen Tiergruppen wie Rep-

tilien zugute. 

 

 

 

 

 

Foto 1: Gelbringfalter 
(Nicolas Liebig, Landschafts-
pflegeverband Stadt Augs-
burg e.V.) 
 

Pressefrei: ab sofort 
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